
Ergänzende Information zu Nummer 12: 
 
Hinsichtlich der Schlichtungsstellen für die außergerichtliche Streitbeilegung nach § 15 Abs. 
1 Nr. 12 VersVermV ist je nach Tätigkeit folgendes anzugeben: 

 Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 

 Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung 
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin 

Der Informationspflichtige hat sicherzustellen, dass auch seine Mitarbeiter diese 
Mitteilungspflichten erfüllen. Die Informationen dürfen mündlich übermittelt werden, wenn 
der Versicherungsnehmer dies wünscht oder wenn und soweit das 
Versicherungsunternehmen vorläufige Deckung gewährt. In diesen Fällen sind die 
Informationen unverzüglich nach Vertragsschluss, spätestens mit dem Versicherungsschein 
dem Versicherungsnehmer in Textform zur Verfügung zu stellen; dies gilt nicht für Verträge 
über die vorläufige Deckung bei Pflichtversicherungen. 

Die VersVermV schreibt eine Mitteilung in Textform vor. Nach der zum 13.06.2014 in Kraft 
getretenen Neufassung des § 126b BGB bedeutet Textform, dass “eine lesbare Erklärung, in 
der die Person des Erklärenden genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben 
werden“ muss. Ein dauerhafter Datenträger ist nach § 126b S. 2 BGB „jedes Medium, das es 
dem Empfänger ermöglicht, eine auf einem Datenträger befindliche, an ihn persönlich 
gerichtete Erklärung so aufzubewahren oder zu speichern, dass sie ihm während eines für 
ihren Zweck angemessenen Zeitraums ist und geeignet ist, die Erklärung 
unverändert wiederzugeben“. 

Die Mitteilung kann daher in Papierfor (z. B. auf einer Visitenkarte oder einem 
Informationsblatt), sofern alle Informationen enthalten sind. Auch Vorrichtungen zur 
Speicherung digitaler Daten, wie z. B. USB-Sticks, CD-ROMs, Speicherkarten und Festplatten, 
aber auch E-Mails genügen diesen Anforderungen. Der Gewerbetreibende hat sich aber 
zuvor zu vergewissern, dass der Versicherungsnehmer über die erforderliche technische 
Ausstattung verfügt, um die Informationen auf einem anderen dauerhaften Datenträger als 
Papier lesen zu können. Das Zugänglichmachen der Informationen über einen Link auf einer 
herkömmlichen Internetseite entspricht den Voraussetzungen des § 126b BGB jedoch 
regelmäßig nicht, da der Empfänger hier weder die Möglichkeit hat, die Informationen so zu 
speichern, dass er auf sie während einer angemessenen Dauer zugreifen und sie 
originalgetreu wiedergeben kann, noch sichergestellt ist, dass keine einseitige 
Änderungsmöglichkeit des Inhalts durch den Erklärenden besteht (vgl. EuGH, Urteil vom 
05.07.2012, C-49/11). In der Neufassung des § 126b BGB wurde der Passus, wonach der 
Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar 
gemacht werden musste, gestrichen. 

Von den statusbezogenen Informationspflichten nach § 15 VersVermV sind die sich aus dem 
Telemediengesetz ergebenden Informationspflichten zu unterscheiden, die 
Gewerbetreibende bei der Gestaltung ihres Internet-Impressums zu beachten haben. 

 


